
Bekanntmachung 
der Wahlleiterin der Stadt Grevenbroich 

über die Ersatzbestimmung 
eines Ratsmitgliedes 

 
 

Das Ratsmitglied Michael Grambusch hat sein 
Ratsmandat niedergelegt. 
 
Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) 
habe ich festgestellt, dass 
 

Heidemarie Schreyeck 
Heyerwinkel 12 
41516 Grevenbroich 

  
aus der Reserveliste der SPD Grevenbroich in den Rat 
der Stadt Grevenbroich nachrückt. 
 
Gegen diese Entscheidung können innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe 

1. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

2. die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 
solcher Parteien und Wählergruppen, die an 
der Wahl teilgenommen haben, sowie 

3. die Aufsichtsbehörde 

Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch ist schriftlich bei der Wahlleiterin 
einzureichen oder dort zur Niederschrift zu erklären 
(§ 39 KWahlG). 
 
 
 
 
Grevenbroich, den 10.04.2013 
 
 
 
Ursula Kwasny 
Bürgermeisterin als Wahlleiterin 
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